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(2) Einer interessanten, vielgestaltigen und ideen
reichen Arbeit des Kulturhauses dienen insbesondere:

a) alle Formen des Vortragswesens, die den Besuchern 
die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Meinun
gen zu äußern und die den Stoff anschaulich ver
mitteln, wie Foren, Ausspracheabende, Experi
mentalvorträge usw. Die Themen umfassen alle 
Bereiche unseres Lebens, wie die nationale und 
internationale Politik, die ökonomische Propa- 
ganda und den wissenschaftlich-technischen 
Höchststand, die Natur- und Gesellschaftswissen
schaften, die Kunst und Literatur, die Erziehung 
und Bildung, die Moral und die Entwicklung der 
neuen Beziehungen der Menschen zueinander,

b) Einführungsvorträge zur Vorbereitung vonTheater- 
besuchen und Konzerten sowie Aussprachen über 
Theaterstücke, Filme, musikalische Werke, Fern
sehspiele, Bilder und Bücher mit Schriftstellern, 
Komponisten und bildenden Künstlern, um die 
Werktätigen an die Kunst und Literatur heranzu
führen,

e) die Organisation des Besuches von Theatern, Kon
zerten, Filmen, Ausstellungen, Museen usw. durch 
die Gewerkschaftsgruppen, Hausgemeinschaften 
und andere Kollektive,

d) Buchbesprechungen und Buchausstellungen, Dis
kussionen über Werke, die für den Kunstpreis des 
FDGB vorgeschlagen sind, und Buchausleihe am 
Arbeitsplatz sowie in den Hausgemeinschaften, 
um eine Atmosphäre des Lesens und Lernens zu 
schaffen und das Fachbuch und die Belletristik an 
alle Schichten der Bevölkerung heranzutragen. 
Unterstützung des Volksbuchhandels beim Umsatz 
von Literatur durch den Abschluß von Kommis
sionsverträgen, *

e) die künstlerische Betätigung der Werktätigen, ihr 
Mitwirken in den Arbeiter- und Bauerntheatern, 
in Arbeiteropern, Ensembles junger Talente, dra
matischen Zirkeln, Agit.-Prop.-Gruppen, Chöre, 
Orchestern, Tanzgruppen, Zirkeln schreibender Ar
beiter und Genossenschaftsbauern, in Interessen
gemeinschaften für Malerei, Plastik, Grafik, ange
wandte Kunst, Schmalfilm, Foto und Sammler auf 
den verschiedensten Gebieten; die Entdeckung 
neuer Talente durch die Leistungsvergleiche der 
jungen Talente; die Einführung von Methoden, die 
die zeitweilige Teilnahme an den Zirkeln und 
Gruppen gestatten,

f) die Interessengemeinschaften und Zirkel für Mu
sik, darstellende und bildende Kunst, Literatur 
sowie für wissenschaftliche und technische Gebiete,

g) auf hohem Niveau stehende gesellige Veranstal
tungen, wie ökonomischer und kultureller Lei
stungsvergleich zwischen Betrieben. Genossen
schaften, Wohngebieten und Dörfern, Klubabende, 
Tanzveranstaltungen u. a. sowie Volksfeste, Feste 
der Neuerer, Betriebsfeste, Frühlings- und Som
merfeste, Sport-, Kinder- und Straßenfeste und 
die Förderung volkstümlicher Sportarten, z. B. 
Tischtennis, Bogenschießen, Schach usw., sowie 
persönliche Feiern der Werktätigen, wie Eheschlie
ßung, Namensgebung, Eintritt in den Wehrdienst 
usw.

(3) Die Räume der Kulturhäuser dürfen nicht zweck
entfremdet verwendet werden. Durch Sitzungen u. ä. 
darf die kulturpolitische Tätigkeit nicht eingeschränkt 
werden.

§4
Kreiskulturhaus

(1) Im Einvernehmen mit dem Kreisausschuß der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland, dem 
Kreisvorstand des FDGB bzw. den gesellschaftlichen 
Organisationen, die Rechtsträger von Kulturhäusern 
sind, wird durch Beschluß des Rates des Kreises das 
von seiner Besetzung, Ausrüstung und seinem Stand
ort her geeignetste Kulturhaus, unabhängig von der 
Rechtsträgerschaft, zum Kreiskulturhaus entwickelt; 
es führt zusätzlich die Bezeichnung „Kreiskulturhaus“,

(2) Steht das Kreiskulturhaus in Rechtsträgerschaft 
eines Betriebes oder einer Organisation, so bleibt die
ses Rechtsverhältnis unberührt. Ist es ein staatliches 
Kulturhaus, ist es dem Rat des Kreises zu unterstellen.

(3) Die unmittelbare Anleitung der Tätigkeit als- 
Kreiskulturhaus obliegt dem Rat des Kreises, Abtei
lung Kultur, auf der Grundlage der Beschlüsse der ört
lichen Volksvertretung. Sie berühren nicht die inner
betriebliche Tätigkeit gewerkschaftlich geleiteter Kul
turhäuser und solcher von Organisationen.

(4) Dem Kreiskulturhaus ist das Kreiskabinett für 
Kulturarbeit einzugliedern. Die Mitarbeiter arbeiten 
nach den Plänen des jeweiligen Kulturhauses. Ihre 
Tätigkeit als Fachmethodiker dient dazu, im Kreiskul
turhaus vorbildliche kulturpolitische Veranstaltungen 
zu entwickeln und die künstlerische Selbstbetätigung 
der Werktätigen im Kreisgebiet zu fördern.

§5
Aufgaben der Kreiskulturhäuser

(1) Als Konsultationspunkte und Schulungszentren 
haben die Kreiskulturhäuser die Aufgabe, ein vorbild
liches geistig-kulturelles Leben aller Schichten der Be
völkerung ihres Bereiches zu entwickeln und damit auf 
die gesamte Kulturarbeit im Kreis einzuwirken, d. h.:

a) sie helfen den sozialistischen Kollektiven und Ge
werkschaftsgruppen, ein reges geistig-kulturelles 
Leben und eine vielseitige ökonomische Propa
ganda zu entwickeln,

b) sie vervollkommnen das geistig-kulturelle Leben 
in den städtischen und ländlichen Wohngebieten, 
indem sie in Verbindung mit den Kreisausschüs
sen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland Erfahrungsaustausche mit den Kom
missionen für politische und kulturelle Massen
arbeit sowie für Jugend und Sport und mit den 
ländlichen Ausschüssen der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland durchführen und 
den Leitbetrieben Anregungen für die Arbeit in 
Wohngebieten geben,

c) sie geben methodische Anleitung für alle Bereiche 
der Klubarbeit und des künstlerischen Volksschaf
fens, vor allem durch die Verbreitung der fortge
schrittensten Erfahrungen und Methoden in den

■ „Kabinetten der besten Erfahrungen“,
d) sie unterstützen die Kreisarbeitsgemeinschaften 

des künstlerischen Volksschaffens bei der Lösung 
ihrer Aufgaben,


